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Amtlicher Teil

Sie Volksabstimmung am 19. August
Wie der Minister des Innern bekannt gibt ,

werden die Stimmlisten und Stimmkarteien
für die am Sonntag , den 19. August stattfin¬
dende Volksabstimmung über das Staatsober¬
haupt - eö Deutschen Reiches , am 11 . und 12 .
August 1984 ausgelegt . Abstimmungsleiter im
82. Stimmkreis (Baden ) ist Ministerialrat
Walz im Ministerium des Innern in Karls¬
ruhe , sein Stellvertreter ist Ncgicrungsrat Dr .
Hahn im gleichen Ministerium .

Die Verordnung des Herrn Ncichsministcrs
des Innern vom 3. August 1934 über die
Volksabstimmung am 19 . August und das Mu¬
ster des Stimmzettels werden im heutigen
Staatsanzciger zur allgemeinen Kenntnis ,
insbesondere auch der Gemeindebehörden , ge -
tracht .

Ausstellung von Stimmscheinen bei
Ser Volksabstimmung am

* 19. August 1934
Die Teilnahme an der bevorstehenden Volks¬

abstimmung soll jedem deutschen Volksgenos¬
sen erleichtert werden . Das gilt besonders auch
für Stimmberechtigte , die sich am Abstim-
mungStage auf Reisen befinden . Der Herr
Minister des Innern hat daher die Gemeinde¬
behörden angewiesen , Anträge dieser Perso¬
nen auf Ausstellungen von Stimmscheinen s o -
fort zu erledigen . Die Gemeinden haben
dabei von der Forderung eines Nachweises ,
daß der Antragsteller aus begründetem Anlaß
laus zwingenden Gründen — 8 12 Nr . I Zif¬
fer I Volkscntscheidgesetz, 8 9 Nr . I Ziffer I
ReichSstimmordnungf , reisen muß , mit Rücksicht
darauf , daß der Abstimmungstag noch in die
Hauptreise - und Ferienzeit fällt , abzusehen .

Erfolgreicher Kamps des Gebeimen
Staatsvolireiamtes gegen staatsseind-

licht Berleumber
Durch das Bad . Geheime Staatspolizeiamt

wurde der Färber Adolf Kämpf , Lörrach , in
Schutzhaft genommen , weil er das den Tat¬
sachen nicht entsprechende Gerücht mitverbrcitet
hat , daß der Führer der Deutschen Arbeits¬
front Dr . L e y .seines Postens durch den Reichs¬
kanzler wegen Unstimmigkeiten enthoben wor¬
ben sei . Gegen weitere Verbreiter dieses un¬
sinnigen Gerüchtes wird z . Zt . gefahndet , um
sie ihrer Bestrafung entgegenzuführcn .

In letzter Zeit mußte festgestellt werden , daß
derartige Gerüchte , besonders über angebliche
Unterschlagungen Dr . Leys und des Rcichs -
jugendführers Baldur v . Schirach, von Gegnern
der NSDAP systematisch und bewußt verbrei¬
tet werden , um damit das Vertrauen der Be¬
völkerung zur Staatsregierung zu untergraben .

Wer mit solcher Leichtfertigkeit derartig nie¬
derträchtige und verlogene Gerüchte weiterver¬
breitet , setzt sich schärfster Bestrafung aus .

„Dr . G . Freiherr von Campenhausen , Direk¬
tor der Firma Jung A .G . Heidelberg , wohnhaft
Hauptstr . 113, wurde vom Badischen Geheimen
Staatspolizeiamt in Schutzhast genommen ,
weil er durch verhetzende Redensarten vor sei¬
nen Angestellten den Herrn Reichskanzler
Adolf Hitler in nicht wiederzugebcnder Weise
beschimpfte und verdächtigte . Freiherr von
Campenhausen ist seit längerer Zeit als Re¬
aktionär und gehässiger Gegner des national¬
sozialistischen Staates bekannt .

Das unsoziale Verhalten des Freiherr « von
Campenhauscn seinen Angestellten gegenüber
ist z. Zt . Gegenstand eingehender Untersuchun¬
gen . Ter Staatsanivalt hat inzwischen bereits
über von Campenhausen die Untersuchungshaft
verhängt .

Veilei- des fttnl. Generalkonsuls in
Frankfurt

Der Italienische Generalkonsul in Frankfurt
a . M . hat dem Badischen Staatsministerium
aus Anlaß des Ablebens des Herrn Reichs¬
präsidenten in einem persönlichen Schreiben
sein und seiner Landsleute tief empfundenes
Beileid ausgesprochen .

Feuerschutzwoche verschoben
Wie die Landesstelle Baden des Reichsmini -

steriums für Volksaufklärung und Propaganda
mitteilt , ist die ursprünglich für die Zeit vom
20. bis 26. August geplante Feuerschutzwoche
verlegt worden . Sie findet nunmehr vom 17.

bis 23 . September statt . Die von den beteilig¬
ten Organisationen für die Durchführung der
Feuerschutzwoche bisher ergangenen Anordnun¬
gen gelten somit sinngemäß für die Zeit vom
17. bis 23. September .

Ammer wieder :
Spanische Schwindelbriese

Die Betrügerbanden überschwemmen nach
wie vor ganz Deutschland und andere Staaten
des Kontinents mit ihren Schwindelbriefen .
Trotz wiederholter Warnungen durch die gro¬
ßen Tageszeitungen bis zur kleinsten Provinz¬
presse haben sich immer wieder Personen ge¬
funden , welche , angelockt durch die hohe Be¬
lohnung , auf den Schwindel hereingcfallen
sind . Sobald ein Empfänger eines Briefes
an die dem Briefe beigelegte Adresse telegra¬
phiert , erhält er von der angeblich in Barce¬
lona in Haft befindlichen Person ein ausführ¬
liches Schreiben unter Anweisung des genann¬
ten Reisewcges . In Barcelona angekommen ,
wird er von einer angeblichen Vcrtrauensper -
son des Fcstgcnommenen (Bruder des Gefäng¬
niswärters ) empfangen . Nach Zahlung des
Lösegeldes erhält das Opfer die sogen, amt¬
lichen Papiere ( Gepäckschein pp. ) und einen
Scheck über 90 000 NM . auf die Banco de Lon-
dres -Mcxico y Süd - Amerika "

, in Mexiko , ge¬
zogen auf die Dresdner Bank in Hamburg ,
ausgehändigt . Alle Schecks tragen die Nr . 886.

Das Bad . Landeskriminalpolizeiamt warnt
daher nochmals vor diesen Schwindlern .

Drulkschriftenverbote
Auf Grund der Verordnung des Reichsprä¬

sidenten zum Schutz von Volk und Staat vom
28. Februar 1933 wird die Verbreitung der
nachstehend genannten ausländischen Druck¬
schrift im Inland bis 15 . August 1934 verboten :

Kurier Posnanski , Polen , Posen .
Auf die Dauer von 14 Tagen verboten wird :

Polonia , Polen , Kattowitz .
Bis 14 . August 1934 verboten wird :

De Maasbode , Holland , Rotterdam .
Bis 25. Oktober 1934 verboten wird :

Dagens Nyhcder , Schweden , Stockholm .
Bis 31 . Januar 1935 verboten wird :

Ekstrabladet , Dänemark , Kopenhagen .

AmllltheVehanntmachunzen

Volksabstimmung am 19 . August 1934.
Als Tag der Volksabstimmung über dar Siaatsober -

haupl des Deutschen Reiches ist
Sonntag , den IS . August 1934

bestimmt worden .
Tie Stimmlisten und Stimmkartcicn für di« Abstim¬

mung sind am 11 . und 12. August 1934 auszulegen .
Abstimmungsleitcr im 32 . Stimmkreis (Baden ) ist

Ministerialrat Walz ini Ministerium des Innern in
Karlsruhe , sein Stellvertreter RegicrungSrat Tr . Hahn
im gleichen Ministerium .

Karlsruhe , den 6 . August 1934.
Der Minister des Innern .

In Vertretung .
Dr . Bader .

4>
Volksabstimmung am 19 . August 1934.

Gemäß K 1 der Verordnung zur Durchführung der
Volksabstimmung über das Staatsoberhaupt des Deut ,
schen Reiches vom 3 . August 1934 (RGBl . I S . 757) In
Verbindung mit § 4 des Gesetzes über den Volksent¬
scheid vom 27 Juni 1921 ( RGBl . I 2 . 790) wird nach,
stehend die Verordnung des Herrn Reichsministers des
Innern vom 3. August 1934 zur allgemeinen Kenntnis ,
insbesondere auch der Gemeindebehörden gebrach«.

Karlsruhe , den 6 . August 1934.
Der Minister des Innern .

In Vertretung .
Dr . Bader .

*

Verordnung
Sur Durchführung der Volksabstimmung über

das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs .
Vom 8 . August 1984.

Aus Grund des 8 4 des Gesetzes über Volksabsttm -
mung vom 14 . Juli 1933 (Reichsgesetzbl . I S . 479)
wird zur Durchsührung der Volksabstimmung über dar
Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs folgendes der-
ordnet :

8 1
Zur Durchführung der Abstimmung sind« » , soweit

im folgenden uichis anderes bestimmt ist , sinngemäst
Anwendung dir 88 4 bis 16, 18 bis 20, 21 Satz I , 22
bis 25 des Gesetzes über den Volksentscheid vom 27 .
Juni 1921 ( Reichsgesetzbl . S . 790) in der Fassung des
Artikels III des Zweiten Gesetzes zur Aenderung des
Rcichswahlgcsetzes vom 31 . Dezember 1923 (Reichsgesetz-
blatt 1924 I S . I ) und die den Volksentscheid betreffen¬
den Bestimmungen der Reichsstimmordnung , die für die
Durchführung der Volksabstimmung in Beiracht kom¬
men .

8 2
Die Abstimmung findet am 19 . August 1934 statt.

8 3
Der Stimmzettel erhält folgenden Aufdruck:

Erlaß des Reichskanzlers zum Vollzug des Gesetzes
über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs

vom 1 . August 1934 (Reichsgesetzbl . IS . 747 ) .
Dom 2 . August 1934 .

Herr Reichsinnenministerl
2. >c infolge des nationalen Unglückes , bas unser Volk getroffen hat , notwendig

gewordene gesetzliche Regelung der Frage des Staatsoberhauptes veranlaßt mich
zu folgender Anordnung :

1 . Die Größe des Dahingeschiedenen hat dem Titel Reichspräsident eine ein¬
malige Bedeutung gegeben . Er ist nach unser Aller Empfinden in dem , was er
uns sagte , unzertrennlich verbunden mit dem Namen des großen Toten . Ich bitte
daher , Vorsorge treffen zu wollen , daß ich im amtlichen und außcramtlichen Ver¬
kehr wie bisher nur als Führer und Reichskanzler angesprochen werde . Diese
Regelung soll für alle Zukunft gelten .

2. Ich will , daß die vom Kabinett beschlossene und verfassungsrechtlich gültige
Betrauung meiner Person und damit des Reichskanzleramtes an sich mit den
Funktionen des früheren Reichspräsidenten die ausdrückliche Sanktion des deut¬
schen Volkes erhält . Fest durchdrungen von der Ueberzeugung , daß jede Staats¬
gewalt vom Volke ausgehen und von ihm in freier und geheimer Wahl bestätigt
sein muß , bitte ich Sie , den Beschluß des Kabinetts mit den etwa noch notwendigen
Ergänzungen unverzüglich dem deutschen Volke zur freien Volksabstimmung vor¬
legen zu lassen.

Berlin , den 2 . August 1934.
Der Reichskanzler

Adolf Hitler
H .

Beschluß der Reichsregierung zur Herbeiführung
einer Volksabstimmung .

Dom 2 . August 1934 .

Entsprechend dem Wunsche des Führers und Reichskanzlers beschließt die
Reichsrcgiernng , am Sonntag , dem 19. August 1934 , eine Volksabstimmung über
das Reichsgesetz vom 1 . August 1934 (Reichsgesetzbl. I S . 747) hcrbeizuführen

„Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers ver¬
einigt . Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten
auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über . Er bestimmt seinen
Stellvertreter .

"
und beauftragt den Reichsminister des Innern mit der Durchführung dieses Be¬
schlusses .

Berlin , den 2 . August 1934.
Die Reichsregierung

IIStimmst Du , deutscher Mann , und Du , deutsche Frau ,
der in diesem Gesetz getroffenen Regelung zu ?

3a Nein

8 4

Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise , daß der
Siimmbercchtigte , der die zur Abstimmung gestellte
Frag « bejahen will , unter dem vorgedruckten Worte
^Ja "

, der Stimmberechtigte , der sie verneinen will , un¬
ter dem vorgedruckien Worte »Nein " in den dafür vor¬
gesehenen Kreis ein Kreuz setzt .

8 5

Für die Verpflichiuna zur Uebcrnahme ehrenamtlicher
Tätigkeit gellen die Vorschriften des Retchswahlgesetzez
entsprechend.

Berlin , den 3. August 1934.

Der Reichsminister des Innern
Flick .

*

Umbildung der zusammengesetzten
Gemeinde Fröhnd in eine einfache
Gemeinde .

Die Vereinigung der Nebenortc Hof , Holz , Jtten -
schwand -Kastcl, Nicdcrhcpschingcn und Obcrhcpschingcn
mit dem Hauptor » Künabcrg -Siuy zu einer einfachen ,
Gemeind « Fröhnd (Amt Schopshctm ) wurde mit Wir - '

kung vom 1. Oktober 1934 angeordnet .
Die Anordnung ist endgültig .
Karlsruhe , den 1. August 1934.

Der Minister des Innern .

Auflösung beS Landesverbandes
Baden des Deutsche » Reichskrieger -
bnndes „Kyffhäuser " (früheren
Bad . Kricgerbundes ) .

Tie vom stellvertretenden Landesführer des Landes¬
verbandes Baden des Deutschen RcichskriegerbundeS
. Kyslhäuscr - <E V . in Karlsruhe am 29. Juni 1934
verfügte Auflösung deS genannten Landesverbandes
Baden ist gemäß 8 3 der landesherrlichen Verordnung ,
dt« Erteilung der KörperschastSrcchlc betr . , vom 17 . No¬
vember 1883 heute von mir staatlich genehmigt ivorden .

Karlsruhe , den 23. Juli 1934.

Der Minister des Innern .

*

Viehseuchen
Aach den Mitteilungen der BeztrkStierärzte waren

am l . August 1934 im Land« Baden verseucht mit :

Milzbrand :

Amtsbezirke : Gemeinden :

Rastatt . Haucnederstetn .

Badisches Statistisches Landesamt .

Preflegesetzlich verantwortlich : F . Moraller , Karlsruhe .
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